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Arbeitsrecht 
(Nr. 172/2004) 

 
Altersversorgung 

 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
Ein unterschiedliches Rentenzugangsalter für Männer und 
Frauen bei der betrieblichen Altersversorgung ist nach deut-
schem Recht nur noch für eine Übergangsfrist erlaubt.  
 
Auf das neue EU-Recht kann sich ein benachteiligter Mann be-
rufen, wenn Beschäftigungszeiten nach dem 17. 5. 1990 ange-
rechnet werden sollen.  
 
 
Bundesarbeitsgericht - Urteil  – Datum unbekannt – 
Aktenzeichen : 3 AZR 304/02 
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